
Richter erleichtern Verlustausgleich

Mit einem kürzlich ergangenen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Spielraum für Anleger 
erweitert. Demnach dürfen sie aus steuerlichen Gründen Wertpapiere mit Verlust verkaufen und 
noch am selben Tag in gleicher Stückzahl wieder erwerben.

In diesem Fall liege kein Gestaltungsmissbrauch vor. Privatanleger könnten nämlich frei entscheiden, 
ob, wann und mit welchem Risiko sie gehaltene Depotwerte abstoßen und anschließend wieder 
ordern.

Damit schaffen die höchsten Finanzrichter Rechtssicherheit in einem strittigen Punkt. Bisher konnte 
der Verkauf und sofortige Kauf von Wertpapieren von den Finanzämtern als Missbrauch des 
Steuerrechts ausgelegt werden. Deshalb mussten Anleger zumindest ein paar Tage abwarten, ehe sie 
verkaufte Aktien oder Anleihen wieder erwerben konnten.

Auch wenn für nach 2008 gekaufte Papiere die einjährige Spekulationsfrist abgeschafft wurde, so 
eröffnet das Urteil auch künftig Gestaltungsspielräume. Denn Verluste, z.B. durch Verkauf von 
Aktienfonds, führen zu negativen Kapitaleinnahmen, die die Banken sofort mit Zinsen, Dividenden 
oder anderen Kurserträgen verrechnen. Für Verluste bei Einzeltiteln gilt jedoch, dass sie nur mit 
entsprechenden Gewinnen saldiert werden dürfen. Die Bank muss aber nicht mehr prüfen, ob ihre 
Kunden die gerade verkauften Werte mit der nächsten Order wieder anschaffen.


